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— durchschnittlicher Abwasseranfall in m3/d
— maximaler Stunden-(Spitzen-) anfall in m3/h

— Art des Abwassers nach den Kriterien des § 7 dieser 
Anordnung.

(3) Der Versorgungsträger unterbreitet dem Bedarfs
träger innerhalb von 3 Monaten nach Eingang des An
trages ein Vertragsangebot, zu dem dieser innerhalb 
von 14 Tagen nach Zugang Stellung zu nehmen hat. 
Der wesentliche Inhalt des langfristigen Abwasserein
leitungsvertrages ergibt sich aus der Anlage 1 zu die
ser Anordnung.

(4) Spätestens 3 Monate vor dem Anschlußtermin sind 
die Partner zum Abschluß des Abwassereinleitungsver
trages entsprechend § 8 Abs. 3 bzw. bei Erweiterung des 
Anschlusses zur Änderung des bestehenden Abwasser
einleitungsvertrages verpflichtet.

(5) Weicht der Bedarfsträger im Vertrag entsprechend 
§ 8 Abs. 3 dieser Anordnung von den im - langfristigen 
Vertrag vereinbarten Bedarfsforderungen ab bzw. wer
den die den Bedarf auslösenden Vorhaben nicht durch
geführt, ist der Bedarfsträger verpflichtet, dem Versor
gungsträger Aufwendungsersatz entsprechend § 11 Abs. 2 
des Vertragsgesetzes vom 25. Februar 1965 (GBl. I Nr. 7 
S. 107) zu leisten. Damit sollen die Aufwendungen des 
Versorgungsträgers ersetzt werden, die zur Erfüllung 
des langfristigen Abwassereinleitungsvertrages bereits 
geleistet wurden, aber zur Erfüllung des Vertrages nach 
§ 8 Abs. 3 dieser Anordnung nicht notwendig gewesen 
wären und auch nicht durch die sofortige Einbeziehung 
anderer Bedarfsträger ausgeglichen werden können.

(6) Weicht der im Abwassereinleitungsvertrag ent
sprechend § 8 Abs. 3 dieser Anordnung vereinbarte An
schlußtermin von dem im langfristigen Abwasserein
leitungsvertrag vereinbarten Termin aus Gründen ab, 
für die der Versorgungsträger verantwortlich ist, hat 
der Versorgungsträger dem Bedarfsträger Aufwen
dungsersatz zu leisten.

(7) Die Art und Weise der Leistung des Aufwendungs
ersatzes, z. B. einmalige Zahlungen, Teilzahlungen, ist 
zwischen den Partnern schriftlich zu vereinbaren. Ist 
der veranlassende Bedarfsträger, mit dem der lang
fristige Abwassereinleitungsvertrag abgeschlossen 
wurde, nicht identisch mit dem endgültigen Bedarfs
träger und ist auch keine Rechtsnachfolge gegeben, ist 
der veranlassende Bedarfsträger dem Versorgungsträger 
gegenüber für die Erfüllung der vertraglichen Verpflich
tungen aus dem langfristigen Abwassereinleitungsver
trag verantwortlich.

§ 6
Technische Anschlußbedingungen

(1) Der Versorgungsträger legt nach Anhören des Be
darfsträgers die Trasse, die lichte Weite, das Gefälle 
sowie die Einbindungsart und die Sohlhöhe des An
schlußkanals am Abwasserkanal fest. Die Materialart 
wird von ihm bestimmt in Abhängigkeit von der Be
schaffenheit der Abwässer. Der Versorgungsträger und 
der Bedarfsträger sind dafür verantwortlich, daß der 
Anschluß auf die ökonomisch effektivste Weise herge
stellt wird unter weitestgehender Berücksichtigung be
reits vorhandener Anlagen.
. (2) Besteht für das Ableiten des Abwassers eines ein
zelnen Grundstücks kein natürliches Gefälle zum Ab
wasserkanal, kann der Versorgungsträger ein Heben 
des Abwassers durch den künftigen Bedarfsträger auf 
dessen Kosten verlangen.

(3) Für Räume, deren Fußbodenoberkante unter der 
Rückstauebene liegt, hat der Versorgungsträger den 
Bedarfsträger auf seine Pflicht zur Sicherung der 
Grundstücksleitung gegen Rüdestau hinzuweisen und die 
Rüdestauebene bekanntzugeben. Bei vorhandenen An
schlüssen ist die Rückstauebene beim Versorgungsträ
ger zu erfragen. Der Versorgungsträger ist dem Be
darfsträger bei Rückstau schadenersatzpflichtig, wenn er 
für das Eindringen von Abwasser in die Räume des Be
darfsträgers verantwortlich ist.

(4) Bei Bestehen besonderer Verhältnisse, z. B. Klein
siedlungen, kann der Versorgungsträger die Versorgung 
mehrerer hintereinander liegender Grundstücke durch 
einen gemeinsamen Anschlußkanal zulassen. Hat der 
Versorgungsträger einen derartigen Anschluß geneh
migt, so hat jeder Bedarfsträger, auf dessen Grundstück 
die gemeinsame Grundstücksleitung liegt oder gelegt 
werden soll, den Bau. die Benutzung und Werterhal
tung der dem Nachbargrundstück dienenden Leitung 
unentgeltlich zu gestatten.

(5) Alle Arbeiten an der Grundstücksleitung müssen 
jeweils den geltenden Vorschriften entsprechend durch
geführt werden. Der Versorgungsträger ist berechtigt, 
Arbeiten an Grundstücksleitungen von einer von ihm 
erteilten Zulassung abhängig zu machen.

(6) Zur Verhütung von Unfällen und Störungen ist 
bei Bau-, Spreng- und sonstigen Arbeiten auf vorhan
dene Abwasseranlagen zu achten. Vor Beginn der Ar
beiten hat sich der für die Durchführung Verantwort
liche beim zuständigen Versorgungsträger über Vorhan
densein und Lage dieser Anlagen genau zu unterrich
ten.

§7
Grundsätze für die Einleitung von Abwasser

(1) Die Einleitung von Abwasser in die Abwasser
anlagen darf nicht erfolgen, wenn durch das Abwasser 
trotz ordnungsgemäßer Behandlung durch den Versor
gungsträger
— unmittelbare Gefahren für die in den Abwasser

anlagen Beschäftigten,

— Schäden und Funktionsstörungen an den Abwasser
anlagen,

— Schäden dn den Gewässern oder auf landwirtschaft
lichen Nutzflächen

auftreten können.
(2) Das Abwasser muß daher entsprechend der gel

tenden TGL grundsätzlich frei sein von giftigen, explo
siblen, quellenden, klebenden, sperrigen und faserigen 
Stoffen sowie Einstreu und Emulsionen.

(3) In die öffentlichen Abwasseranlagen dürfen Rück
stände bzw. Ablagerungen aus Kleinkläranlagen, Trokr 
kenabortanlagen, Abwasservorbehandlungsanlagen und 
Abwasserbehandlungsanlagen anderer Rechtsträger nur 
mit Genehmigung des Versorgungsträgers eingebracht 
werden.

(4) Der Versorgungsträger ist berechtigt, für das Ab
wasser jedes Bedarfsträgers, mit dem ein Vertrag nach 
§ 8 Abs. 3 dieser Anordnung abzuschließen ist, unter 
Beachtung der unter Abs. 5 genannten Richtwerte an 
jeder Einleitungsstelle die zutreffenden Inhaltsstoffe 
und die zulässige Konzentration als Maximalwerte fest
zulegen. Dabei muß berücksichtigt werden:
— Werkstoff, Länge und Gefälle der Abwasserkanäle,
— Verdünnungsverhältnis,


